
 - 1 - 

Bürgermeisteramt 
Dettingen unter Teck 
 

 

Sitzungsvorlage  Nummer:    163/2018  

  Bearbeiter: Herr Neubauer 
             TOP:         5 ö  
 
 

Gemeinderat  Sitzung am 10.12.2018 öffentlich 

 
 

Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen" 
Projektbewerbung für das Hallenbad "aquaFit" 
Weitere Vorgehensweise 
 
Anlage 1 - Ergänzung Projektaufruf 
Anlage 2 - Rückmeldung Fördergeber 
 

 
I.  Antrag   
 
1. Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Projektbewerbung der Gemeinde Dettingen unter Teck mit 

der Maßnahme “Hallenbad aquaFit – Bauabschnitte 2019-2021“ am Projektaufruf 2018 des 
Bundes “Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ auch 
weiterhin aufrechterhalten wird.  
 

2. Über die Umsetzung der weiteren Maßnahmen im Hallenbad aquaFit wird erst entschieden, 
wenn eine Entscheidung über die Projektbewerbung im Bundesprogramm getroffen wurde.   

 

 
 

II.  Begründung 
 
Vom Bund wurde im August 2018 kurzfristig das Programm “Sanierung kommunaler Einrichtungen in 
den Bereichen Sport, Jugend und Kultur – 2018 (SJK)“ ausgelobt – siehe Sitzungsvorlage Nr. 
111/2018 ö. Der Gemeinderat hat in einer Sondersitzung am 11.09.2018 der Projektbewerbung der 
Gemeinde für die Maßnahme “Hallenbad aquaFit – Bauabschnitte 2019-2021“ einstimmig 
zugestimmt.  
 
Ursprünglich sah die Finanzplanung des Bundes hierfür 100 Millionen Euro vor. Eine Jury sollte bis 
Ende Oktober über die eingereichten Projektbewerbungen entscheiden. Aufgrund des enorm hohen 
Antragsvolumens hat der Haushaltsausschuss des Bundes am 08.11.2018 beschlossen, das 
Programm auf 200 Millionen Euro aufzustocken. Ein konkreter Förderantrag kann nur gestellt werden, 
wenn eine Aufnahme unserer Maßnahme in das Programm erfolgt. Aufgrund der Aufstockung der 
Fördermittel hat der Bund die Förderausschreibung nochmals geöffnet - neue Bewerbungen sind 
noch bis zum 19.12.2018 möglich. Auf die beigefügten Anlagen 1 und 2 verwiesen. 
 
Der Bund wird nun erst im Februar/März 2019 über die Projektauswahl entscheiden. Danach kann, 
bei einer Berücksichtigung, ein konkreter Förderantrag gestellt. Ein vorzeitiger förderunschädlicher 
Baubeginn wird vom Bund nicht bewilligt.  
Damit der Betrieb bis mindestens 2030 fortgesetzt werden kann, sind hierfür, verteilt auf mehrere 
(getrennte) Bauabschnitte, rd. 3,5 bis 3,7 Mio. € (netto) in das Bad zu investieren. Zwischen 2016 
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und 2018 wurden bereits ca. 1,8 Mio. € umgesetzt. 2019/2020 soll ein weiterer Bauabschnitt mit ca. 
1,45 Mio. € folgen (u.a. Einbau eines Edelstahlbeckens). 2021 wird noch eine komplette Sanierung 
des Flachdaches für ca. 450.000 € notwendig. 
 
In Summe stehen damit zwischen 2019 und 2021 noch zwei förderfähige Bauabschnitte mit einem 
Volumen von ca. 1,9 Mio. € zur Realisierung an, für welche wir eine Aufnahme ins Bundesprogramm 
“Sanierung kommunaler Einrichtungen“ beantragt wurde. Die max. Bundesförderung beträgt dabei bei 
einem Fördersatz von 45 v.H. 855.100 €.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Förderantrag aufrechtzuerhalten und erst danach über die weitere 
Vorgehensweise und Maßnahmenumsetzung zu entscheiden. 
 
Bisher war vorgesehen, den Bauabschnitt 2019 zwischen dem 01.05.2019 und 06.01.2020 
umzusetzen. Dieser Zeitplan ist nun hinfällig. Ein neuer Zeitplan ist, in Abstimmung mit den Nutzern, 
in den nächsten Wochen zu erarbeiten.  
 

 
 

III.  Kosten / Finanzierung 
 
 
Die Kosten der Sanierung bzw. der kommunale Eigenanteil werden im Innenverhältnis von der 
Gemeinde Dettingen und der Stadt Kirchheim nach festen vertraglich vereinbarten 
Kostenaufteilungsschlüsseln getragen. Der Anteil der Gemeinde beträgt 30 % und der Anteil der 
Stadt Kirchheim 70 %.  
 
Weitere Fördermittel vom Land oder sonstigen Dritten gibt es für dieses Projekt nicht. Auch die 
Sportstättenbauförderung des Landes BW schließt ausdrücklich Schwimmhallen aus.  
 
Das Volumen der Bauabschnitte 2019 bis 2021 beträgt voraussichtlich rd. 1,9 Mio. €. Vorbehaltlich 
einer Bewilligung beträgt die Bundesförderung 855.100 €. Somit verbleibt ein kommunaler Eigenanteil 
von 1.044.900 €. Die notwendigen Mittel hierfür sind in den Haushaltsplan 2019 mit mittelfristiger 
Finanzplanung einzustellen. Die Finanzierung des Projektes ist sichergestellt.  
 

 
 

Vorlage behandelt / Vorgang 
Im     Am TOP Vorlage Nr.  

 Gemeinderat 11.09.2018 TOP 1 ö 111/2018 ö  

 Gemeinderat 10.12.2018 TOP 5 ö 163/2018 ö 
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